
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Mit Verfügung vom 23.04.2024 hat das Landratsamt Karlsruhe als 
Rechtsaufsichtsbehörde auf Grund des § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) 
die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Pfinztal in seiner Sitzung 
am 19.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan für die 
Haushaltsjahre 2024/25 bestätigt. Von der Gesetzmäßigkeit ausgenommen ist der 
Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028.  

Gleichzeitig wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung in Höhe von 11.031.000 € im 
Haushaltsjahr 2024 und in Höhe von 9.653.000 € im Haushaltsjahr 2025 genehmigt. 

Darüber hinaus hat das Landratsamt die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 
19.12.2023 gefassten Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne für den 
das Wirtschaftsjahr 2024 und das Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ und den 
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für Wirtschaftsjahr 2025 nicht bestätigt. Gemäß 
§§ 87 Abs. 2 und 89 Abs. 2 GemO i. V. m. § 12 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes 
(EigBG) wird 

  die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 und des 
Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bis zum 
Höchstbetrag von jeweils 1.000.000 €  

 von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 2.144.000 € der 
Teilbetrag von 2.122.000 € 

 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen des 
Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 
2025 in Höhe von 2.214.000 € 

 die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 und des 
Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ bis zum 
Höchstbetrag von 1.000.000 €  

  der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen des 
Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 1.338.000 
€ im Wirtschaftsjahr 2024 und 2.650.000 € im Wirtschaftsjahr 2025 

genehmigt. 
 
Gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 
nachstehend öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe liegen in der Zeit vom 25.04.2024 bis 10.05.2024 (je einschließlich) 
während der üblichen Dienststunden im Rathaus III, (OT Söllingen), Rittnertstr. 3, 
76327 Pfinztal, Zimmer 201 öffentlich aus. 
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